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Hygienekonzept zur Kontaktreduktion ab 
dem 28.11.2021
Die Umsetzung dieses Konzept findet Anwendung auf dem Gelände der Elb-Segler Vereinigung 
e.V. in der Antwerpenstraße 15, sowie den angrenzenden Flächen, die von den Mitgliedern 
betreten werden können. 

Auf dem Gelände befinden sich neben den beiden Hallen das Clubhaus, sowie Werkstätten und 
diverse Schiffe im Freilager.

Grundsätzlich gilt die von der Freien und Hansestadt Hamburg erlassene Allgemeinverfügung in 
ihrer aktuellsten Fassung (https://www.hamburg.de/verordnung/)

https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/
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Randbedingungen

Empfehlungen

• Tragen eines Mundschutz auf dem gesamten 
Vereinsgelände insbesondere, wenn der Abstand von 
1,5m nicht eingehalten werden kann. 

• Regelmäßig Hände waschen reduziert die 
Ansteckungsgefahr.



Zutrittsverbot

Personen, die Symptome (z.B. Husten, Fieber, Durchfall) aufweisen, die auf eine COVID-19-
Infektion hindeuten könnten und ärztlich nicht abgeklärt sind, ist der Zutritt und der Aufenthalt 
auf dem Gelände der ESV grundsätzlich untersagt.
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Anwesenheiten

• Jedes Mitglied und Gastlieger darf das Freigelände unter Einhaltung der Kontaktregeln frei 
betreten.

• Kontaktregeln:
 Grundsätzlich dürfen sich zehn Personen unabhängig von der Zahl der Haushalte ohne Abstand 

treffen. Kinder unter 14 Jahren sowie genesene und vollständig geimpfte Personen werden nicht 
mitgezählt.

• Es sollte grundsätzlich ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden.
• Kann der Abstand nicht eingehalten, werden muss eine Maske getragen werden.

• Kontaktverfolgung:
• Um die Kontaktverfolgung im Falle eines Covid-19 Vorfalles gewährleisten zu können, müssen sich 

bitte alle Anwesenden bei jedem Betreten des Vereinsgeländes in die Anwesenheitsliste eintragen. 
Die Listen liegen im Clubhaus, sowie in in der Nähe der Türen in den Hallen aus.

• Alternativ kann der QR Code der Corona App genutzt werden. 



Clubhaus
Betreten nach dem 2G Modell der Stadt Hamburg

 

Das Clubhaus darf mit folgenden Einschränkungen genutzt werden:
• Zutritt haben nur Personen die nachweislich geimpft und/oder genesen sind oder die das 18.Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben

• Der Nachweis ist im Vorfeld dem Vorstand unter der E-Mailadresse vorstand@elb-segler-vereinigung.de mitzuteilen

• Personen ohne entsprechenden Nachweis ist das Betreten des Vereinshauses untersagt

• Beim Betreten sind die Kontaktdaten auf den bereitliegenden Listen zu erfassen

• Zuwiderhandlungen können mit Zutrittsverbot zum gesamten Gelände und/oder Vereinsausschluss geahndet 
werden

Mit dieser Regelung entfällt im Vereinshaus das Abstandsgebot, die Begrenzung 
der Personenzahl und die Maskenpflicht

mailto:vorstand@elb-segler-vereinigung.de


Clubhaus
Toilettennutzung

 Die Toilette steht grundsätzlich allen Personen zur Verfügung

• Der Zutritt zur Toilette darf von Personen, die keinen Impf- oder 
Genesungsnachweis erbracht haben nur durch den hinteren Eingang 
erfolgen.

• Für alle Personen besteht im Bereich der Toiletten eine Maskenpflicht

• Die Toiletten (Herren/Damen) dürfen jeweils nur von einer Person zur Zeit 
genutzt werden

• Die Räumlichkeiten sollen nach jeder Nutzung gründlich belüftet werden

 



Kontaktverfolgung

• Zur Kontaktverfolgung liegen diese 
Listen aus.

• QR Code der CoronaApp.
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Jugendtraining

 Das Jugendtraining findet unter Einhaltung der Kontaktregeln und der FAQ Sport der Behörde 
für Inneres und Sport statt.

• Bis zu 10 Personen im Innenbereich

• Im Freien für Personen unter 14 Jahren gibt es derzeit keine Begrenzung

• Im Freien bis zu 30 Personen über 14 Jahre

• Kontaktverfolgung erfolgt in gesonderten Listen vom Trainer / Jugendleiter.

 Die Details der FAQ Sport findet ihr unter: https://www.hamburg.de/faq-sport/

https://www.hamburg.de/faq-sport/
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Schlengelanlage

Es gelten folgende Regelungen: 

• Der Niedergang darf nur von einer Person zur Zeit genutzt werden (Hinweisschilder).
•  Verkehr Richtung Land hat Vorfahrt.

• Die Schlengelanlage wird mit einem Rechtsgehgebot verwendet. 
• Es wird in Gehrichtung an der rechten Kante gegangen, so dass eine Begegnung möglich ist.
• Ansammlungen von mehr als 10 Personen sind auch hier untersagt.

• Schiffe sollten direkt nach dem Slippen von der Anlage entfernt werden, damit keine 
Ansammlungen entstehen und folgende Schiffe ebenfalls die Anlage nutzen können. 

• Liegen im Päckchen sollte vermieden werden.

• Es muss, wo möglich, der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden oder ein Mund-
Nasen Schutz getragen werden.



Grundsätzliches
• Einladung erfolgt vom Vorstand im Namen der ESV.

• Teilnehmer müssen der 3G Regeln entsprechen, also 
• getestet, 
• geimpft, 
• genesen sein, um teilnehmen zu können!

• Es erfolgt eine Registrierung der Anwesenheit zur Veranstaltung.
• Bitte schaut dazu bei der Ankunft einmal beim CheckIn vorbei.

• Zwischen einer Bühne und den Publikum muss ein minimaler Abstand von 2,5m eingehalten 
werden.

• Im Clubhaus und den Containern sind keine Veranstaltungen zugelassen.

Veranstaltungen der ESV



In Hallen oder Zelten

• Dürfen sich bis zu 50 Personen in Gruppen zu maximal 10 Personen 
aufhalten. 

• Durch eine Tischanordnung soll eine höhere Ansammlung vermieden 
werden.

• Es muss für gute Durchlüftung gesorgt werden. 

Veranstaltungen der ESV



Im Freien – ohne einen Schutz gen Himmel
• Dürfen sich bis zu 250 Personen in Gruppen zu maximal 10 Personen aufhalten. 
• Durch eine Tischanordnung soll eine höhere Ansammlung vermieden werden.

Veranstaltung der ESV


